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RS Vwgh 1989/4/18 89/04/0015
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §367 Z35;

Rechtssatz

Entscheidend für die Tatbestandsverwirklichung ist nur, ob für die in Rechnung gestellte Leistung ein überhöhtes

Entgelt verrechnet wurde. Ob daneben weitere, nicht in Rechnung gestellte Leistungen erbracht wurden, die in Summe

das verrechnete Entgelt rechtfertigen würden, ist dagegen belanglos.
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